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Art. 1 § 18 FinStrG
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.03.2025

1. a)wenn sowohl der Täter als auch andere an der Tat Beteiligte unbekannt sind,

2. b)wenn der Täter oder andere an der Tat Beteiligte zwar bekannt, aber unbekannten Aufenthalts sind und im

übrigen die Voraussetzungen des § 147 für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung oder des § 427 StPO

für die Durchführung einer Hauptverhandlung nicht gegeben sind.
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